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llnterkleiber 51t medjfeln, man Übermächte fie, roenn fie fid) roufch, babete,
kämmte, man infpigierte it)r 3immerd)en unb ging nidjt meg, bis fie barin
Orbnung gemacht f)atte. ÎOÎan hielt fie an, bie Veinlichkeitsprogeburen
nach einem gemiffen S tun benplan burdjpführen; mit liebenollem 3u=
fprud), Vorhalten, Strenge unb Strafen; aber auch wit oermeljrter Speifen*
abgäbe fud)te man fie non ihrer 9îâfd)erei p hatten. (Das lief) fid) alles
innerhalb ber Samilie burdjführen.

©s maren gerciffe (Erfolge feftpftellen. Um ber Strafe p entgehen,
befolgte £ilit ben Stunbenplan, ber ihre freie 3eit regelte. (Die tTtafd)=
haftigkcit flaute ein roenig ab, unb man mar mit bem (Erfolg pfrieben,
roeil man fid) richtig überlegte, baff eine Sucht nicht non einem Sag auf
ben'anbern oerfdjroinben konnte.

9üur pm Sprechen brachte man Cilli nicht. 3l)r 3ntereffe am ßernen
mürbe trot) Aufgabenbuch, elterlicher Kontrolle unb ütachh'ilfeftunben im
^Rechnen unb Auffaß fo fdjroad), baff fich bie (Eltern für Cillis 3ukunft
großen Kummer machten.

(Der Epusargt konnte gegen bie 3üeßfucl)t nichts ausrichten. (Er er*
klärte bie DRagerkeit Cillis bamit, baß fie bie eingenommenen Speifen gar
nicht oerbauen konnte, meil immer neue nadjbrängten. Unb mirklid), in
einem Ferienheim, roo bie Soelfter nur oiermal bes Sages effen konnte
unb elterliche Cebensmittclfenbungen nid)t erlaubt mürben, nahm fie innert
fünf SBocßen gmei Mio an ©emicßt p. Sie hotte bort auch keine Speifen
cntmenbet. (Schluß folgt.)

Die Verbandsftunde in der Anstalt,
erzieherische Auswertung.

(23. (R i e j e r frêles.

Unter Verbanbftunbe möchte id) 00m praktifdjen Stanbpunkt aus eine
jeben Sag regelmäßig mieberkehrenbe 3eitfpanne oerftanben roiffen, bie, mie
ber 9îame fagt, ben 3öglingen pm Verbinben unb Vehanbelnlaffen non
SBunben, (Eiterungen uff. eingeräumt ift. 'SIber aud) pr (Entgegennahme
oon DRitteilungen über 23efd)merben aller Art unb pr (Einleitung ent=

fprechenber Vorkehren foil fie beftimmt fein. Am beften bürfte fich, ic noch
Verljättniffen, bie oerfügbare 3eit oor ober nach kern Dîachteffen bagu
eignen. ÎDÎit einem neuen Verbanb läßt es fid): appetitlicher pm (Effen
fißen, unb bie 9îad)truhe roirkt fid) auch ouf bie 'Ausheilung einer V3unbe
roohltuenb aus. Am nächften Sag kann ohne Säumnis bie Arbeit auf*
genommen merben.

Vie Verbanbftunbe roirb je nach Alter unb Art ber 3öglinge oerfchieben
geftaltet merben müffen unb auch oerfeßieberte V3id)tigkeit haben. 3e kleiner
bas Mnb, je mettiger können für beftimmte Verrichtungen 3eitabgrengitngcn
ftrickte bitrehgefüßrt merben. SRinberfinnige unb ©ebred)lid)e roieberum
bebürfen einer befonberen angepaßten E)tlfsbereitsfd)aft. 3n meinen
Ausführungen fprectjr ich 00m Stanbpunkte einer Anftalt für 3ugenblid)e. (Da

barf unb muß man an bie Selbftbeherrfchung unb an bie raerbenbe 9Ränn=

-- 29 —

Unterkleider zu wechseln, man überwachte sie, wenn sie sich wusch, badete,
kämmte, man inspizierte ihr Zimmerchen und ging nicht weg, bis sie darin
Ordnung gemacht hatte. Man hielt sie an, die Reinlichkeitsprozeduren
nach einem gewissen Stundenplan durchzuführen! mit liebevollem
Zuspruch, Borhalten, Strenge und Strafen! aber auch mit vermehrter Speisenabgabe

suchte man sie von ihrer Näscherei zu heilen. Das ließ sich alles
innerhalb der Familie durchführen.

Es waren gewisse Erfolge festzustellen. Um der Strafe zu entgehen,
befolgte Lilll den Stundenplan, der ihre freie Zeit regelte. Die
Naschhaftigkeit flaute ein wenig ab, und man war mit dem Erfolg zufrieden,
weil man sich richtig überlegte, daß eine Sucht nicht von einem Tag aus
den andern verschwinden konnte.

Nur zum Sprechen brachte man Lilli nicht. Zhr Interesse am Lernen
wurde trotz Ausgabenbuch, elterlicher Kontrolle und Nachhilfestunden im
Rechnen und Aussatz so schwach, daß sich die Eltern für Lillis Zukunft
großen Kummer machten.

Der Hausarzt konnte gegen die Freßsucht nichts ausrichten. Er
erklärte die Magerkeit Lillis damit, daß sie die eingenommenen Speisen gar
nicht verdauen konnte, weil immer neue nachdrängten. Und wirklich, in
einem Ferienheim, wo die Tochter nur viermal des Tages essen konnte
und elterliche Lebensmittelsendungen nicht erlaubt wurden, nahm sie innert
fünf Wochen zwei Kilo an Gewicht zu. Sie hatte dort auch keine Speisen
entwendet. (Schluß folgt.)

vie Veàiàsturà in à Anslâ,
eràîierisà Auswertung.

W. Riejer, Prêles.

Unter Verbandstunde möchte ich vom praktischen Standpunkt aus eine
jeden Tag regelmäßig wiederkehrende Zeitspanne verstanden wissen, die, wie
der Name sagt, den Zöglingen zum Verbinden und Behandelnlassen von
Wunden, Eiterungen usf. eingeräumt ist. Aber auch zur Entgegennahme
von Mitteilungen über Beschwerden aller Art und zur Einleitung
entsprechender Borkehren soll sie bestimmt sein. Am besten dürste sich, je nach
Verhältnissen, die verfügbare Zeit vor oder nach dem Nachtessen dazu
eignen. Mit einem neuen Verband läßt es sich appetitlicher zum Essen
sitzen, und die Nachtruhe wirkt sich auch aus die Ausheilung einer Wunde
wohltuend aus. Am nächsten Tag kann ohne Säumnis die Arbeit
aufgenommen werden.

Die Verbandstunde wird je nach Alter und Art der Zöglinge verschieden
gestaltet werden müssen und auch verschiedene Wichtigkeit haben. Je kleiner
das Kind, je weniger können für bestimmte Verrichtungen Zeitabgrenzungen
strickte durchgeführt werden. Mindersinnige und Gebrechliche wiederum
bedürfen einer besonderen angepaßten Hilfsbereitsschaft. In meinen
Ausführungen spreche ich vom Standpunkte einer Anstalt für Jugendliche. Da
darf und muß man an die Selbstbeherrschung und an die werdende Männ-
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(içhkeit größere Elnfprüd)c [teilen. Elud) £>icr burdjbredjen alterbings 9îot=
fälle, roährenb ber Arbeit eintrctenbe gefunbheitlidje Schöben non Belang,
bie Örbnung. Sogar bie 3eit ber 9îad)truhe bann begreiflid)erroei[e itn=
oorhergefeljene Srjiifeleiftung erforbern. Eluf kleinere E3efcl)roeröen jebod)
[oil in ber [Kegel cr[t in ber ermähnten E5erbanb[tunbe, gum minbe[ten nidjt
roährenb ber orbentlictj.en Strbeitsgeit, näher eingegangen roerben. lieber
gehört aud) ber regelmäßige EBechfel eines E3erbanbes, bie periobifche E3c=

I)anblung eines körperlichen ©ebredjetis, in[o[ern bies ben Ümftönben nad)
möglich i[t, cine be[timmte Elrbeitsteiftung nod) geforbert roerben kann unb
ben Elnorbnungen bes Birgtes ©enüge geteiftet roirb. EBo E3ettrul)e am
"Bloße i[t, orbne man [olche red)tgeitig an, beobachte aber mit klarem E3lick
unb bulbe ben E3ettaufentl)alt meßt länger als nötig.

E3ei aller oerantroortungsberoußten Ueberroachung bes körperlichen
unb gei[tigen EBot)lbcfinbens [einer 3öglinge überschreite man bic SCom=

peteng bes Elrgtes nicht. Sie ©efaßr, es gu tun, roirb oorhanben [ein, unb
muß [id> ber eingelne Elnftaltsergieher in richtig ab[cf)äßenber EBeife [tets
biesbegüglid) 9îed)en[d)a[t geben. EBo ein harmonifches 3u[ammenarbeiten
mit bem Elnftattsargt gur ©at[ad)e geworben i[t — oielfadj ift berfelbe nicht
immer [ofort erreichbar —, ba bitbet [ich, beroußt oont Birgte geleitet, für
bic guftänbigen Berfonen eine ärgttidje 5)elferftellun-g heraus, auf ber ba=

fierenb etroas roeiter als üblich gegangen roerben barf. ©er ärgtliche 3acf)=
mann gibt ©tat unb Einleitung, ocrfctjreibt beftimmte Salben unb 9Kebi=
kamente in ber E3orausfeßuitg, baß biefe auch fpäter für gleiche Sätle Eln=

roenbuitg finben können, ©ie Elnftalt roirb oon biefer [Möglichkeit ©e=
brauch' machen unb bei leichten, ktarliegenben Situationen [elbftänbig lyan*
beln, ohne eine Sconfutation git oeranlaffen ober abguroarten. 3m £aufe
ber 3ahre laffen fid), übrigens aud) auf biefem ©ebiete (Erfahrungen [am=
mein, bie unter (Einhaltung einer geroiffen ©renge ein ©techt gu ent=
[predjenben E)anblungen geben, ©er SCoftenpunkt, bie [Betreuung ber ge=

roöhnlidjen alltäglichen Borkommni[[e betreffenb, fpielt keine große [Rolle;
immerhin kann auch im Verbrauch oon Sanitätsmaterial oerfchieben [par=
fam umgegangen roerben. (Es erübrigt [ich, feftguftetten, baß burd) ben

Elnftaltsergieher unfehäßbare Samariterbienfte gcleiftet roerben können, in=
bem burch fachgemäße EBunbbehanblung, burcl) reeßtgeitiges oorbeugenbes
(Eingreifen bei (Erkrankungen aller EIrt oiet Schlimmes unb Schweres
oerßütet roirb.

©ie E3erbanbftunbe £)at aber nicht nur in [anitarifcher E)in[icht ißre
©ebeutung; es gilt, fie aud) nach' ber ergieherißhen Seite i)\n ausgu=
roerten. EBenn aud) nicht äußerlich als [olche begeichnet, kann [ie ebenfofeljr
eine roertoolle Elusfpracheftunbe roerben. 3uer[t roill ich mich über bie
3roage äußern, ob es am B'aße iß» auf jebes eingelne oorgebracf)te EIn=

liegen unferer 3öglinge näher eingitgehen. Unter E3orbel)alt befonberer
(Eittgelfälle möchte ich bies bejahen. ©Bie es in einer Samilie mit mehreren
SCinbern im £aufe eines ©ages alles mögliche unb unmögliche in ge[unbl>eit=
lieber unb anberer E3egiel)ung gu fragen, gu beantroorten unb gu betreuen
gibt, fo ift es auch; in einer großen Elnftaltsfamilie ber ©all, ja, es biirfte
ein fragroürbiges Elngeicßen fein, roenn biefe (Erßhcimmg fid) nicht geigen
roitrbe. EBenn man bebenkt, baß bie Elnftalten in oer[d)iebener E3egiehung
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lichkeit größere Ansprüche stellen. Auch hier durchbrechen allerdings
Notfälle, während der Arbeit eintretende gesundheitliche Schäden von Belang,
die Ordnung. Sogar die Zeit der Nachtruhe kann begreiflicherweise
unvorhergesehene Hilfeleistung erfordern. Auf kleinere Beschwerden jedoch
soll in der Regel erst in der erwähnten Berbandstunde, zum mindesten nicht
während der ordentlichen Arbeitszeit, näher eingegangen werden. Hieber
gehört auch der regelmäßige Wechsel eines Verbandes, die periodische
Behandlung eines körperlichen Gebrechens, insofern dies den Umständen nach
möglich ist, eine bestimmte Arbeitsleistung noch gefordert werden kann und
den Anordnungen des Arztes Gentige geleistet wird. Wo Bettruhe am
Platze ist, ordne man solche rechtzeitig an, beobachte aber mit klarem Blick
und dulde den Bettaufenthalt nicht länger als nötig.

Bei aller verantwortungsbewußten Ueberwachung des körperlichen
und geistigen Wohlbefindens seiner Zöglinge überschreite man die
Kompetenz des Arztes nicht. Die Gefahr, es zu tun, wird vorhanden sein, und
muß sich der einzelne Anstaltserzieher in richtig abschätzender Weise stets
diesbezüglich Rechenschaft geben. Wo ein harmonisches Zusammenarbeiten
mit dem Anstaltsarzt zur Tatsache geworden ist — vielfach ist derselbe nicht
immer sofort erreichbar —, da bildet sich, bewußt vom Arzte geleitet, für
die zuständigen Personen eine ärztliche Helferstellung heraus, auf der
basierend etwas weiter als üblich gegangen werden darf. Der ärztliche
Fachmann gibt Rat und Anleitung, verschreibt bestimmte Salben und
Medikamente in der Boraussetzung, daß diese auch später für gleiche Fälle
Anwendung finden können. Die Anstalt wird von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen und bei leichten, klarliegenden Situationen selbständig
handeln, ohne eine Konsultation zu veranlassen oder abzuwarten. Im Laufe
der Jahre lassen sich übrigens auch auf diesem Gebiete Erfahrungen
sammeln, die unter Einhaltung einer gewissen Grenze ein Recht zu
entsprechenden Handlungen geben. Der Kostenpunkt, die Betreuung der
gewöhnlichen alltäglichen Borkommnisse betreffend, spielt keine große Rolle,-
immerhin kann auch im Verbrauch von Sanitätsmaterial verschieden sparsam

umgegangen werden. Es erübrigt sich, festzustellen, daß durch den

Anstaltserzieher unschätzbare Samariterdienste geleistet werden können,
indem durch fachgemäße Wundbehandlung, durch rechtzeitiges vorbeugendes
Eingreifen bei Erkrankungen aller Art viel Schlimmes und Schweres
verhütet wird.

Die Verbandstunde hat aber nicht nur in sanitarischer Hinsicht ihre
Bedeutung! es gilt, sie auch nach der erzieherischen Seite hin
auszuwerten. Wenn auch nicht äußerlich als solche bezeichnet, kann sie ebensosehr
eine wertvolle Aussprachestunde werden. Zuerst will ich mich über die
Frage äußern, ob es am Platze ist, auf jedes einzelne vorgebrachte
Anliegen unserer Zöglinge näher einzugehen. Unter Borbehalt besonderer
Einzelfälle möchte ich dies bejahen. Wie es in einer Familie mit mehreren
Kindern im Laufe eines Tages alles mögliche und unmögliche irr gesundheitlicher

und anderer Beziehung zu fragen, zu beantworten und zu betreuen
gibt, so ist es auch in einer großen Anstaltsfamilie der Fall, ja, es dürfte
ein fragwürdiges Anzeichen sein, wenn diese Erscheinung sich nicht zeigen
würde. Wenn man bedenkt, daß die Anstalten in verschiedener Beziehung
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eigentliche Sammelftellen finb für anlehnungsbebürftige unb unfetbftänbige
(Elemente, fo geroinnt bie prinzipielle ©inftcllung um fo mehr an Sebeit=
tung. üüan bange nicht um feine Autorität, inbem man als Samariter
feine eigene menfcf)lid)e Seite ergeigt. (Einen gemelbeten Schmerg ftelle
man nicht ohne rceiteres in Abrebe; beim nicht immer Ijanbelt es fid) um
Simulanten. ©iefe bilben freilief): gerabc in Anftalten ein uns allen be=

kanntes 9requifit; aber felbft biefe ©atfache foil uns nicht bagu führen, gu
oerallgemeinern. E)öre man auch einmal ruhig ein Anliegen an, obfehon
man roeifj, bafj nichts ^ßofitioes bahinter fteckt. (Es kann gelegentlich nur
ein Ausfpraches ober Anlehnungsbebürfnis'fein, bas in bie Serbanbfütnbc
führt. ©cm päbagogifd)en ©efdgdr bes ©rgieljers bleibt es oorbehalten,
im (Singelfall bas Nichtige gu antrcorten ober oorgukehren. Sebenke man
auch, bafj es ängftliche unb iteroöfe Staturen gibt, bie roirklid) fchon unter
Kleinigkeiten ober gar (Einbilbungen leiben, ©as ©efühl, in beftimmten
Angelegenheiten „ernft" genommen gu raerben, muff aucl) ein Anftults=
gögling hüben; es ift bies eine roefentliche Sorbebingung gu einer (Er=

giehungsbereitfehaft. ©rfd)einen bie uorgefchühten Sefct)roerben unbegrün=
beter ober geringfügiger Art, fo genügt uielfach nur ein beftimmter 3u=
fpruch, bie Sache fei nicht fcljlimm. Oft kann ein Hausmittel oerabreicht
roerben mit ber feften 3ufid>erung, baft es roirke. Auch ber Argt „heilt"
nicht feiten auf fuggeftioer ©runblage. SMeberum mag ein angeblich kör=
perlicher Schmerg nur SÜtittel gum 3roeck fein, oielleicht auch unberoufjt
ber maskierte Ausbruck eines feelifchen Ceibens. Am (Ergieher ift es, bies
herausgufühlen unb aufbauenb gu reagieren. A5ie leicht läfgt fid) gubem beim
A5echfeln eines Serbanbes ein groanglofes ©efpräch anknüpfen, einen un=
klaren 3ufammenhang aufbecken, in eine befonbere Schroierigkeitsfituation
(Sinblicli geroinnen, im gegebenen ©toment ein aufmunternbes, mahnenbes
ober anerkennenbes S3ort einfd)ieben!

Unftreitig kann bie Serbanbftunbe in ber Anftalt roertoolle Helfer=
bienfte leiften in ber ©rfaffung ber (Eingelperfönlichkeit, in ber Anbahnung
unb Seftigutrg eines Sertrauensoerhältniffes, in ber Schaffung unb (Er=

haltung eines guten Eprisgeiftes. Seien roir uns biefer SOtöglichkeiten
beroufft unb machen roir non ihnen ©ebraud) im Stalgnen ber jeber Anftalt
eigenen ©rgiehungsatmofphäre.

Schweiz. Verband für Schwererziehbare.
©er Schroeig. Serbanb für Sd)roerergiehbare h<ü in feiner Sifeitng

com 30. ©egember 1933 14 ©efudje oon Anftalten um Sei träge für
n a d) g e h e n b e 3 ii r f o r g e ©ntlaffener geprüft unb beren eine Ç)ilfe
im ©otal non Sr. 1700.— gemährt.

Serner ersuchten 7 |)eime um Seiträge aus bem Krebit für © in
gelunter ft Übungen (Segutad)tung etc.), roobei aber nur 3 Anftalten
entfprod)en roerben konnte, benen insgefamt für 9 Schütgtinge Sr. 450.—
gukamen. Sei ben übrigen gemelbeten Kinbern hobelte es fid): nicht um
befonbere ©rgiehnngsmahnahnren (ogt. S. 115, Sadjbtatt 21).

SSeitere ©efuche hitrfichtlid) öes Krebites für ©tngetunterftütpngen
können ftänbig an bie ©efchäftsftelle bes Schroeig. Serbanbes für Sd)roer=
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eigentliche Sammelstellen sind für anlehnungsbedürftige und unselbständige
Elemente, so gewinnt die prinzipielle Einstellung um so mehr an Bedeutung,

Man bange nicht um seine Autorität, indem man als Samariter
seine eigene menschliche Seite erzeigt. Einen gemeldeten Schmerz stelle
man nicht ohne weiteres in Abrede? denn nicht immer handelt es sich um
Simulanten, Diese bilden freilich gerade in Anstalten ein uns allen
bekanntes Requisit; aber selbst diese Tatsache soll uns nicht dazu führen, zu
verallgemeinern. Höre man auch einmal ruhig ein Anliegen an, obschon
man weiß, daß nichts Positives dahinter steckt. Es kann gelegentlich nur
ein Aussprache- oder Anlehnungsbedürfnis sein, das in die Berbandstunde
führt. Dem pädagogischen Geschick des Erziehers bleibt es vorbehalten,
im Einzelfall das Richtige zu antworten oder vorzukehren. Bedenke man
auch, daß es ängstliche und nervöse Naturen gibt, die wirklich schon unter
Kleinigkeiten oder gar Einbildungen leiden. Das Gefühl, in bestimmten
Angelegenheiten „ernst" genommen zu werden, muß auch ein Anstaltszögling

haben; es ist dies eine wesentliche Borbedingung zu einer
Erziehungsbereitschaft. Erscheinen die vorgeschützten Beschwerden unbegründeter

oder geringfügiger Art, so genügt vielfach nur ein bestimmter
Zuspruch, die Sache sei nicht schlimm. Oft kann ein Hausmittel verabreicht
werden mit der festen Zusicherung, daß es wirke. Auch der Arzt „heilt"
nicht selten auf suggestiver Grundlage, Wiederum mag ein angeblich
körperlicher Schmerz nur Mittel zum Zweck sein, vielleicht auch unbewußt
der maskierte Ausdruck eines seelischen Leidens. Am Erzieher ist es, dies
herauszufühlen und aufbauend zu reagieren. Wie leicht läßt sich zudem beim
Wechseln eines Verbandes ein zwangloses Gespräch anknüpfen, einen
unklaren Zusammenhang aufdecken, in eine besondere Schwierigkeitssituation
Einblick gewinnen, im gegebenen Moment ein aufmunterndes, mahnendes
oder anerkennendes Wort einschieben!

Unstreitig kann die Berbandstunde in der Anstalt wertvolle Helferdienste

leisten in der Erfassung der Einzelpersönlichkeit, in der Anbahnung
und Festigung eines Vertrauensverhältnisses, in der Schaffung und
Erhaltung eines guten Hausgeistes. Seien wir uns dieser Möglichkeiten
bewußt und machen wir von ihnen Gebrauch im Rahmen der jeder Anstalt
eigenen Erziehungsatmosphäre,

Sâiwà. Vcrbanä für Sàwereràkbare.
Der Schweiz. Verband für Schwererziehbare hat in seiner Sitzung

vom 30. Dezember 1933 14 Gesuche von Anstalten um Beiträge für
nachgehende Fürsorge Entlassener geprüft und deren eine Hilfe
im Total von Fr. 1700.— gewährt.

Ferner ersuchten 7 Heime um Beiträge aus dem Kredit für Ein-
zelunterstützungen (Begutachtung etc.), wobei aber nur 3 Anstalten
entsprochen werden konnte, denen insgesamt für 9 Schützlinge Fr. 450.—
zukamen. Bei den übrigen gemeldeten Kindern handelte es sich nicht um
besondere Erziehungsmaßnahmen (vgl. S. 115, Fachblatt 21).

Weitere Gesuche hinsichtlich des Kredites für Einzelunterstützungen
können ständig an die Geschäftsstelle des Schweiz. Verbandes für Schwer-


	Die Verbandsstunde in der Anstalt, erzieherische Auswertung

